
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2019/5/21 14Os12/19z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.2019

Norm

StPO §271 Abs7

Rechtssatz

Der Oberste Gerichtshof ist an den Protokollsinhalt gebunden, wenn ein diesbezüglicher [hier: auf Streichung einer

Passage abzielender] Berichtigungsantrag bereits rechtskräftig abgewiesen worden ist.

Entscheidungstexte

14 Os 12/19z

Entscheidungstext OGH 21.05.2019 14 Os 12/19z
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